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lnnsbruck, 21.03.2024

BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH, Hans-Liebherr-Straße ',1,6410 Telfs;

Vedahren nach der GewO 1994 und dem WRG 1959 zur Genehmigung der Errichtung und zum

Betrieb einer Betriebsanlage am Standort in 6410 Telfs, Sagl 2a, GstNr. 4033149, KG Telfs;
Kundmachung

KUNDMACHUNG

Die BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH hat mit Eingabe vom21.12.2023, eingelangt am

21.12.2023 sowie Nachreichung vom 05.02.2024, bei der Bezirkshauptmannschaft lnnsbruck, unter

Einreichung von Projektsunterlagen (4-fach), um Genehmigung der Errichtung des Betriebes der

Betriebsanlage am Standort in 6410 Telfs, Sagl 2a, GstNr. 4033149, angesucht.

Zur Feststellung des für die Erledigung maßgebenden Sachverhaltes wird für

Mittwoch, 10.04.2A24, um 09:45 Uhr

eine Verhandlung an Ort und Stelle

(Sagl2a, 6410 Telfs)

anberaumt.

Sie werden eingeladen, am Termin an Ort und Stelle teilzunehmen. Bitte bringen Sie diese Verständigung

sowie allenfalls im Verteiler neben lhrem Namen angeführte weitere Unterlagen zurVerhandlung mit.



Pro iektku rzbesch rei bu n g

Allsemeines

Es besteht auf der gegenständlichen Liegenschaft Sagl 2A, GP 4033/49, der Gewerbepark RISA GmbH. lm

Untergeschoss des Gebäudes liegt die Betriebsanlage der Fa. BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels

GmbH, welche aus einem Hallenbereich und einem zweigeschossigen Bürotrakt besteht. Für diesen Bereich

wird um die Genehmigung angesucht.

Für die Aufstockung der Halle und des Bürotraktes wurde eine Baubewilligung auf Antrag der Fa. RIS

Gewerbepark GmbH mit Datum vom 09.05.2019, Zahl 4-81646312018, von der Marktgemeinde Telfs

ausgestellt.

Die Betriebsanlage der Fa. BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH liegt im Altbestand und ist

Gegenstand zum Ansuchen um Erteilung einer Betriebsanlagengenehmigung.

Das Unternehmen befasst sich überwiegend mit der Vermietung von Baumaschinen und Baugeräten sowie

dem Verkauf der Maschinen und Geräte und deren Ersatzteilen.

Der Betriebsbereich besteht aus der Halle mit einer Höhe von 5,60 m und den Abmessungen von

ca. 66,00 m x 15,00 m und einem Bürotrakt zweigeschossig mit den Abmessungen von ca. 6,40 m x 9,00 m.

Die Halle wird zur Ausstellung von Leih- und Kaufgeräten einerseits und als Werkstatt für die Wartung der

verleihbaren Geräte und Maschinen andererseits genutzt.

lm Mittelbereich der Halle ist ein Zwischengeschoss mit den Abmessungen von ca. 18,50 m x 6,00 m als

Kleinteilelager eingebaut. Dieses Lager wird über eine geradläufige Stiege erschlossen.

An der östlichen Außenfläche ist ein überdachterWaschplatz, welcher an die Halle angebaut ist, angeordnet.

Der Bürobereich beinhaltet Büros, Besprechungsräume und Sozialräume sowie den Sanitärbereich. Das

Untergeschoss 1 wird mit einer geradläufigen Massivtreppe erschlossen.

lm Freibereich sind im Bürobereich rund 7 Mitarbeiter und Besucherparkplätze vorgesehen. An der südlichen

Außenfläche sind die Leihgeräte und Maschinen positioniert.

Bauweise

Die Halle und der Bürobereich sind in Massivbauweise errichtet. ln der Halle ist der Boden als Betonpflaster

ausgeführt. Der Boden im Zwischengeschoss Halle, Bereich Ersatzteillager, ist als Massivholzbelag

ausgeführt.

Die Böden im Bürobereich sind teilweise als Fliesenbeläge, Laminat und PVC ausgeführt.

Nutzflächen

Die Nutzflächen gliedern sich wie folgt: (siehe auch Anhang 7 - Blatt 1)

Bürobereich Unterqeschoss 2: Raumhöhe 2,55 m

Eingangsbereich/ Gang 16,81 m2

Büro 1 7,79 m2

Küche / Aufenthalt 9,16 m'z

WC-Vorraum 1,85 m'?

WC-Damen 1,31 m2

WC-Herren 1,31 m2
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Mitarbeiter WC Vorraum 1,62 m2

WC-Damen 1,31m2

WC Herren 1.31 m2

Summe Büroflächen UG 2 42,47 m2

Bürobereich Unterqeschoss 1 :

Gangbereich

Büro 2

Büro 3

Besorechuno

9,56 m2

5,55 m2

7,79 m2

22.37 m2

45,27 m2

500,10 m2

84,29 m2

6,11m2

96,91 m2

357 22 m2

Raumhöhe 2,53 m

Raumhöhe 5,60 m

Summe Bürofläche UG 1

Halle:

Kundenbereich Leihgeräte

Lagerbereich Ersatzteile

Ausgabe

Halle Zwischengeschoss Ersatzteillager

Werkstattbereich

Summe Halle 1.044,63 m2

Summe UG 2, UG 1, Halle: 1.132,37 m2

Waschplatz Au ßenfläche 153,35 m2

Betriebszeiten und Ladeöffnunqszeiten

Die Betriebszeiten sind

Montag bis Freitag 6:00 Uhr bis 18:00

Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Die Arbeitszeiten werden nach den geltenden Gesetzen geregelt.

Die Anlieferung erfolgt in der Zeit von 6:00 bis 18:00 und wird über das Rolltor

bewerkstelligt.

in der Hallenmitte

Betriebsablauf

Wie auf dem beiliegenden Einrichtungsplan ersichtlich wird der Hallenbereich in zwei Abschnitten genutzt.

Ein Bereich - im Plan als Kundenbereich bezeichnet - bezieht sich auf die Ausstellung von Neugeräten bzw.

Zubehör und Ersatzteile. ln diesem Bereich werden mit Ausnahme des Ein-Ausparkens der

Ausstellungsstücke (Kleingeräte wie z.B. Minibagger, Minidumper, Grabenwalze etc.) keine
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motorbetriebenen Bewegungen durchgeführt. ln der Betriebsanweisung ist angeordnet, dass beim Ein-

Ausfahren der Geräte das Hallentor für Lüftungszwecke geöffnet bleiben muss.

Der zweite Bereich - im Plan als Werkstatt bezeichnet - beinhaltet das Ersatzteillager mit einem Kleinteillager

in der Zwischenebene sowie dem eigentlichen Werkstattbereich, in dem diverse Geräte bzw. Maschinen

aufgestellt sind. Weiters befindet sich im Ersatzteillager eine Koje für die Ausgabe der Lagerteile. Diese Koje

wird jedoch nicht als ständiger Arbeitsplatz genutzt.

ln der Werkstatt werden Wartungsarbeiten der Leihgeräte durchgeführt. Es werden jedoch keine Arbeiten

am laufenden Motor gemacht und es liegt eine Arbeitsanweisung vor, dass der Motor unmittelbar nach dem

Einfahren der Maschinen abgeschaltet werden muss.

Schweißarbeiten werden in einem untergeordneten Ausmaß, d.h. maximal 15 Minuten in derWoche am

Schwarzstahl durchgeführt.

Sollten Arbeiten oder Überprüfungen am laufenden Motor durchgeführt werden müssen, so erfolgt dies am

Firmenvorplatz und dies in der Zeit von 8:00-12:00 und 13:30-10:00. Diese Arbeiten werden im

Wochendurchschnitt ca.2-3 mal die Woche durchgeführt.

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter beträgt:

4 Personen Bürobereich

4 Personen Hal lenbereich/Werkstatt

Lehrlinge und jugendliche Mitarbeiter werden nicht beschäftigt

Benutzunq der Räumlichkeiten

Die Büroräumlichkeiten sind sowohl für Mitarbeiter als auch Kunden benutzbar. Die Halle ist nur für den ca.

500 m2 Kundenbereich begehbar. Ersatzteillager und Werkstatt sind mittels Bodenmarkierung gut

erkenntlich gemacht, vom restlichen Hallenbereich abgegrenzt und nur für Mitarbeiter nutzbar. Auch der

Waschplatz ist nur für Mitarbeiter begehbar.
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Zufah rt/ Abfah rt/ Fah rbeweq u nqen/ Ei nsatzzeiten

Die Zufahrt zum Betriebsgelände erfolgt von Süden her von der Landesstraße L 35 über einen

Gemeindeweg zum Betriebsgrundstück.

Es werden für die Abholung von Mietgeräten und Rückstellung von Mietgeräten im Wochendurchschnitt rd.

2 Fahrbewegungen je Stunde und dies in der Zeit von 7,00 bis 17,00 Uhr durchgeführt.

Für die Wartung, Reinigung und Überprüfung von Mietgeräten werden im Wochendurchschnitt rd. 5

Fahrbewegungen je Tag am südlichen Vorplatz bzw. in die Halle und aus der Halle durchgeführt.

Der Elektrostapler kommt überwiegend in der Halle zum Einsatz. Für Ladetätigkeiten im Außenbereich

werden durchschnittlich max. 2 Fahrbewegungen am Tag erforderlich sein.

Am oben eingefügten Lageplan sind die nächstgelegenen Wohnhäuser markiert.

Der am Waschplatz angeordnete Hochdruckreiniger weist einen Schalleistungspegel von max. 65-70 dB auf

und wird im Wochendurchschnitt 1 Stunde am Tag im Einsatz sein.

Werbeeinrichtunqen

Werbeschriften am Bauwerk werden in der Zeit von 6:00 bis 22:00 Uhr beleuchtet.

Brandschutz

Für den baulichen Brandschutz wird auf den vorliegenden Bescheid der Marktgemeinde Telfs vom

09.05.2019 (siehe Anhang) verwiesen. Der gesamte Gebäudebereich der RISA GmbH ist mit einer

Brandmeldeanlage laut Brandschutzkonzept ausgestattet (siehe Anhang).

Zusätzlich sind im gesamten Objekt Handfeuerlöscher situiert, welche im Fluchtwegplan dargestellt sind.

Auf die im Ansuchen - Abschnitt 5 - angefügten Unterlagen für den Brandschutz wird verwiesen.

5l 11



Fluchtweqsituation

Der Bürobereich verfügt über einen eigenen Fluchtweg ins Freie, wobei die maximal zulässigen

Fluchtweglängen eingehalten sind.

Der Hallenbereich wird über eine Fluchttüre im Bereich des Sektionaltores in Hallenmitte sowie einer

Fluchttüre an der Ostfassade erschlossen. Zusätzlich führt auch ein Fluchtweg durch den Bürotrakt. Auch

hier werden die zulässigen Fluchtweglängen eingehalten.

lm Akt enthalten ist ein Fluchtwegplan mit den eingetragenen Fluchtweglängen.

Belichtunq und Belüftunq

Die Belichtung und Belüftung der Büroflächen erfolgt über die vorhandenen Fensterelemente. Die

Elementgrößen sind in den Plänen dargestellt.

Die Belichtung der Halle erfolgt über das Sektionaltor und den Oberlichten. Die Belüftung der Halle erfolgt

über das Sektionaltor, den beiden Türen sowie dem Oberlichtfenster an der Ostfassade.

Zusätzlich wird in der Halle eine Abluftanlage installiert. Auf das Detailprojekt der Lüftungsfirma wird

verwiesen.

Auf die Berechnung im Anhang Blatt 2 und 3 wird verwiesen.

Heizunq. Lüftunq. Konditionierunq

Die Energieversorgung erfolgt über den bestehenden Heizungsanschluss n die Fernwärme. Als Medium

wird Hackschnitzel verwendet. Die Beheizung der Räume im Bürobereich erfolgt über Heizkörper. Die

Beheizung der Halle erfolgt über Gebläsekonvektoren. Zum Schutz der Überhitzung in den Büroräumen

werden Sonnenschutzanlagen nach Bedarf angebracht.

Kanalisation/ Oberflächenentwässeru ng

Das Objekt ist an die Gemeindekanalisation angeschlossen. Die Oberflächenentwässerung der Außenfläche

erfolgt über Abläufe. Der Waschplatz an der Ostseite der Halle wird über Rigole entwässert. Als Vorreinigung

ist ein Sand- und Schlammfang eingebaut. Auf die wasserrechtlichen Einreichunterlagen des Büros ZB

Unterreiner Martin wird im Anhang 5 verwiesen.

lm lnneren der Halle sind keine Bodenabläufe vorgesehen.

Laqerunq öle. Schmiermittel und diverse

Folgende Flüssigkeiten werden in der Halle verwendet:

Der Jahresbedarf der Betriebsmittel beträgt:

Hydrauliköl 800 Liter

Motoröl 500 Liter

Getriebeöl 400 Liter

Schmiermittel 20 kg

Die Lagerung erfolgt nach den zulässigen Lagermengen nach der Verordnung über die Lagerung brennbarer

Flüssigkeiten 2023.
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Die Lagerung erfolgt in Fässern zu 200 Liter auf Lagersystemen mit Auffangwannen, wie z. B. Firma Rapid,

geprüft und zugelassen nach den geltenden Gesetzen, (mind. 10% der Lagermenge - mind. größtes

Gebinde).

Diesel für die Leihgeräte und den Hochdruckreiniger wird in einem doppelten Stahlblechtank mit 900 Liter

auf Auffangwannen im Hallenbereich gelagert.

lm Außenbereich werden witterungsgeschützt im Bereich am Vorplatz Waschplatz Altöl 1200 Liter in Fässern

zu 2OO Liter ebenfalls auf Auffangwannen gelagert. Das Altöl wird in regelmäßigen lntervallen von einer

Fachfirma entsorgt.

Reinigungsmittel, Spraydosenlacke etc. werden ebenfalls in den zulässigen Mengen in eigenen Schränken

gelagert. Dazu werden die für den Tagesbedarf erforderliche Mengen von max. 5-10 Dosen sowie in den

geringfügigen Mengen nach der APLV von max. 100 kg gelagert.

Geräteliste und Datenblätter

Folgende im Betrieb eingesetzten Maschinen und Geräte sind in der Betriebsanlage vorhanden:

Geräte Fabrikat Anschlusswert

Gabelstapler elektrisch (1 ) Yale 8,5 kW

Ladegerät Stapler (1a) Evolution

Metallbandsäge/ Drehbank (2) Optimum 1,8 kW

Ständerbohrmaschine (3) Optimum Optidrill B33 Pro 1,1 KW

Bandschleifer (4) ELMAG 0,4 kw

Schutzgasschwei ßgerät (5) JESS SynMag 3600

Autogenschwei ßgerät (6)

Hochdruckreiniger/ Heißwäsche (7) HAWK NMT 2120 7,9 kW

Hydraulische Presse (8) ROTEK WZWP O5O

Diverse Handwerkzeuge wie (9)

. Akkuschrauber
r Winkelschleifer
. Handbohrmaschine
r diverseAkku-Handgeräte

Gabelstapler im Plan mit (1) darqestellt:

Der Gabelstapler wird an einem dazu sichtbar markierten Bereich - Einzelladeplalz - geparkt. Unmittelbar

anschließend ist das Ladegerät für den Stapler angeordnet. Die Situierung ist aus dem Einrichtungsplan

ersichtlich. lm Gabelstapler wird ein Blei-Akku venivendet. Der Umkreis von 3m wird frei von brennbaren

Materialien und Geräten gehalten. Dieser Bereich wird mittels Bodenmarkierung kenntlich gemacht. Durch

die große Raumhöhe von rd. 5,60 m ist im Hallenbereich ein entsprechender Luftwechsel gegeben.

lm Bereich des Einzelladeplatzes wird ein Handfeuerlöscher G 6 positioniert

Die Fa. BAU Süddeutsche Baumaschinen Handels GmbH behält sich vor, bauartähnliche Geräte ebenfalls

mit allen erforderlichen Bescheinigungen einzusetzen.

7111



Abfallentsorqunq

Die Abfallentsorgung erfolgt über die gemeindeeigene Müllentsorgung. Für Restmüll, Papier und Karton

werden Müllcontainer mit Deckel verschließbar verwendet, welche von den Entsorgungsbetrieben Fa.

RAGG regelmäßig geleert werden. Die Entsorgung von Altölen und sonstigen betrieblichen Abfallstoffen

wird von der Fa. Höpperger übernommen. Die Aufzeichnung über die ordnungsgemäße Entsorgung liegt in

der Betriebsstätte auf.

Ein Abfallwirtschaftskonzept liegt im Anhang 7 bei.

RECHTSM ITTELBELEH RUNG

Es ist möglich, persönlich oder durch einen bevollmächtigten Vertreter an der Verhandlung teilzunehmen

und allfällige Einwendungen vorzubringen.

Bevollmächtigter kann eine eigenberechtigte natürliche Person, eine juristische Person oder eingetragene

Personengesellschaft sein. Personen, die unbefugt die Vertretung anderer zu Erwerbszwecken betreiben,

dürfen nicht bevollmächtigt werden.

Der Bevollmächtigte muss mit der Sachlage vertraut sein und sich durch eine schriftliche Vollmacht

ausweisen können. Die Vollmacht hat auf Namen oder Firma zu lauten.

Eine schriftliche Vollmacht ist nicht erforderlich,

wenn sich der/die Beteiligte durch eine zur berufsmäßigen Parteienvertretung befugte Person (zB einen

RechtsanwalVeine Rechtsanwältin, einen Notar/eine Notarin, einen Wirtschaftstreuhänder/eine

Wirtschaftstreuhänderin oder einen Ziviltechniker/eine Ziviltechnikerin) vertreten lässt,

wenn der/die Bevollmächtigte des/der Beteiligten seine/ihre Vertretungsbefugnis durch seine/ihre

Bürgerkarte nachweist,

wenn sich der/die Beteiligte durch uns bekannte Angehörige (S 36a des Allgemeinen

Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 - AVG), Haushaltsangehörige, Angestellte oder durch uns

bekannte Funktionäre/Funktionärinnen von Organisationen vertreten lässt und kein Zweifel an deren

Vertretu ngsbefugnis besteht oder

wenn der/die Beteiligte gemeinsam mit seinem/ihrer Bevollmächtigten zur Verhandlung kommt.

Abgesehen von lhrer persönlichen Verständigung wird die Verhandlung

- durch Anschlag an der Amtstafel der Marktgemeinde Telfs,

- durch Anschlag an der Amtstafel der Bezirkshauptmannschaft lnnsbruck,

- durch Veröffentlichung im lnternet unter der Adresse der Bezirkshauptmannschaft lnnsbruck

(elektronischen Amtstafel) u nter

hftps://www.tirol.qv.atlbuerqerservice/kundmachunqen/kundmachunqen-der-bezirkshauptmannschaften/bh-innsbrucU

kundgemacht.

Als Antragsteller/in beachten Sie bitte, dass die Verhandlung in lhrer Abwesenheit durchgeführt oder auf

lhre Kosten vertagt werden kann, wenn Sie die Verhandlung versäumen (lhr Vertreter diese versäumt).

Wenn Sie aus wichtigen Gründen - zB Krankheit, Behinderung, zwingende berufliche Behinderung oder
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Urlaubsreise - nicht kommen können, teilen Sie dies sofort mit, damit allenfalls der Termin verschoben

werden kann.

Als sonst Beteiligter/Beteiligte beachten Sie bitte, dass Sie lhre Parteistellung verlieren, soweit Sie nicht

spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Bezirkshauptmannschaft

lnnsbruck oder während der Verhandlung Einwendungen erheben. Außerhalb der Verhandlung schriftlich

erhobene Einwendungen müssen spätestens am Tag vor Beginn der Verhandlung bis zum Ende der

Amtsstunden bei der Bezirkshauptmannschaft lnnsbruck eingelangt sein.

Wenn Sie jedoch durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbares Ereignis verhindert waren, rechtzeitig

Einwendungen zu erheben und Sie kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft,

können Sie binnen zwei Wochen ab Wegfall des Hindernisses, das Sie an der Erhebung von Einwendungen

gehindert hat, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache, bei

Bezirkshauptmannschaft lnnsbruck Einwendungen erheben. Diese Einwendungen gelten dann als

rechtzeitig erhoben. Bitte beachten Sie, dass eine längere Ortsabwesenheit kein unvorhergesehenes oder

unabwendbares Ereignis darstellt.

Rechtsgrundlage: $$ a0 bis 42des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 -AVG

Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994)

Nachbarn sind nach $ 75 Abs 2 GewO 1994 alle Personen, die durch die Errichtung, den Bestand oder den

Betrieb einer Betriebsanlage gefährdet oder belästigt oder deren Eigentum oder sonstige dingliche Rechte

gefährdet werden könnten. Als Nachbarn gelten nicht Personen, die sich vorübergehend in der Nähe der

Betriebsanlage aufhalten und nicht im Sinne des vorherigen Satzes dinglich berechtigt sind. Als Nachbarn

gelten jedoch die lnhaber von Einrichtungen, in denen sich, wie etwa in Beherbergungsbetrieben,

Krankenanstalten und Heimen, regelmäßig Personen vorübergehend aufhalten, hinsichtlich des Schutzes

dieser Personen, und die Erhalter von Schulen hinsichtlich des Schutzes der Schüler, der Lehrer und der

sonst in Schulen ständig beschäftigten Personen.

Rechtserheblich sind die Einwendungen nur dann, wenn die Beeinträchtigung folgender lnteressen geltend

gemacht wird ($ 74 Abs 2 Z 1,2 oder 3 GewO 1994):

. Gefährdung des Lebens oder der Gesundheit des Gewerbetreibenden, der nicht den Bestimmungen

des Arbeitnehmerlnnenschutzgesetz unterliegenden mittätigen Familienangehörigen, der Nachbarn

oder der Kunden, die die Betriebsanlage der Art des Betriebes gemäß aufsuchen oder des Eigentums

oder sonstiger dinglicher Rechte der Nachbarn; als dingliche Rechte im Sinne dieses Bundesgesetzes

gelten auch die im $ 2 Abs 1 Z 4 lit g GewO 1994 angeführten Nutzungsrechte;

o Belästigung der Nachbarn durch Geruch, Lärm, Rauch, Staub, Erschütterung oder in andererWeise;

r die Religionsausübung in Kirchen, den Unterricht in Schulen, den Betrieb von Kranken- und

Kuranstalten oder die Venvendung oder den Betrieb anderer öffentlichen lnteressen dienender

benachbarter Anlagen oder Einrichtungen zu beeinträchtigen;

. Herbeiführung einer nachteilignen Einwirkung auf die Beschaffenheit der Gewässer, sofern nicht

ohnedies eine Bewilligung auf Grund wasserrechtlicher Vorschriften vorgeschrieben ist.
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Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959):

Gemäß $ 102 Abs 1 Wasserrechtsgesetz 1959 (WRG 1959), idgF, sind Parteien:

. der Antragsteller;

. diejenigen, die zu einer Leistung, Duldung oder Unterlassung verpflichtet werden sollen oder deren

Rechte ($ 12 Abs 2 WRG 1959) sonst berührt werden, sowie die Fischereiberechtigten ($ 1 5 Abs 1 WRG

1959) und die Nutzungsberechtigten im Sinne des Grundsatzgesetzes 1951 über die Behandlung der

Wald- und Weidenutzungsrechte sowie besonderer Felddienstbarkeiten, BGBI Nr 103, sowie diejenigen,

die einen Widerstreit (SS 17, 109 WRG 1959) geltend machen;

ferner

. im Verfahren über die Auflassung von Wasseranlagen oder über das Erlöschen von Wasserrechten die

im $ 29 Abs 1 und 3 WRG 1959 genannten Personen;

. Gemeinden im Verfahren nach $ 1 1 1a WRG 1959, sonst nur zur Wahrung des ihnen nach $ 13 Abs 3

und $ 31c Abs 3 WRG 1959 zustehenden Anspruches;

. diejenigen, die als Mitglieder einer Wassergenossenschaft oder eines Wasserverbandes herangezogen

werden sollen;

. im Verfahren über die Auflösung von Wassergenossenschaften oder Wasserverbänden die im $ 83 Abs

3 WRG 1959 genannten Personen und Stellen;

. diejenigen, deren wasseruvirtschaftliche lnteressen durch eine wasserwirtschaftliche Rahmenverfügung

(S 54 WRG 1959) oder einem Regionalprogramm (S 55g Abs 1 Z 1 WRG 1959) als rechtliche lnteressen

anerkannt wurden;

o das wasserwirtschaftliche Planungsorgan in Wahrnehmung der in $ 55 Abs 2lila bis g WRG 1959

genannten Aufgaben.

Nach Abs 2 der zitierten Gesetzesbestimmung sind Beteiligte im Sinne des $ 8 AVG - nach Maßgabe des
jeweiligen Verhandlungsgegenstandes und soweit ihnen nicht schon nach Abs 1 Parteistellung zukommt -

insbesondere die lnteressenten am Gemeingebrauch, alle an berührten Liegenschaften dinglich

Berechtigten, alle, die aus der Erhaltung oder Auflassung einer Anlage oder der Löschung eines

Wasserrechtes Nutzen ziehen würden, und im Verfahren über den Widerstreit von Entwürfen ($ 109 WRG

1959) alle, die bei Ausführung eines dieser Entwürfe als Partei im Sinne des $ 102 Abs 1 WRG 1959)

anzusehen wären.

Nach Abs 3 leg cit sind die Beteiligten berechtigt, im Verfahren ihre lnteressen darzulegen, die Erhebung

von Einwendungen steht ihnen jedoch nicht zu.

Entsprechend Abs 4 leg cit können sich im wasserrechtlichen Verfahren Parteien und Beteiligte auch

fachkundiger Beistände bedienen.

Antraqsunterlaqen

Die für das Verfahren eingereichten Pläne und Behelfe liegen bis zum Tage der Verhandlung bei der

zuständigen Gemeinde zur öffentlichen Einsichtnahme auf. Um in die Unterlagen Einsicht nehmen zu

können, wird um vorherige Terminvereinbarung gebeten.

Für den Bezirkshauptmann

Mag.a Plank
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Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

Dielrichstein.
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